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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

I

Das Bundesgesetz vom 6. Oktober 20002 über 
den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungs-
rechts wird wie folgt geändert:

Art. 7 Abs. 1 
Betrifft nur den französischen Text.

Art. 21 Abs. 5

2   SR 830.1

I I

Art. 7  Erwerbsunfähigkeit
¹ Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchti-
gung der körperlichen, geistigen oder psychi-
schen Gesundheit verursachte und nach zu-
mutbarer Behandlung und Eingliederung 
verbleibende ganze oder teilweise Verlust der 
Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht 
kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt.
² Für die Beurteilung des Vorliegens einer Er-
werbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Fol-
gen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu 
berücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt 
zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht 
nicht überwindbar ist. 

Art. 21 Art. 21
¹ Hat die versicherte Person den Versiche-
rungsfall vorsätzlich oder bei vorsätzlicher 
Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens 
herbeigeführt oder verschlimmert, so können 
ihr die Geldleistungen vorübergehend oder 
dauernd gekürzt oder in schweren Fällen ver-
weigert werden.
² Geldleistungen für Angehörige oder Hinterlas-
sene werden nur gekürzt oder verweigert, 
wenn diese den Versicherungsfall vorsätzlich 
oder bei vorsätzlicher Ausübung eines Verbre-
chens oder Vergehens herbeigeführt haben.
³ Soweit Sozialversicherungen mit Erwerbser-
satzcharakter keine Geldleistungen für Ange-
hörige vorsehen, kann höchstens die Hälfte der 
Geldleistungen nach Absatz 1 gekürzt werden. 
Für die andere Hälfte bleibt die Kürzung nach 
Absatz 2 vorbehalten.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

⁵ Befindet sich die versicherte Person 
im Straf- oder Massnahmevollzug, so 
kann während dieser Zeit die Aus-
zahlung von Geldleistungen mit Er-
werbsersatzcharakter ganz oder 
teilweise eingestellt werden. Entzieht 
sich die versicherte Person dem 
Straf- oder Massnahmevollzug, so 
wird die Auszahlung ab dem Zeit-
punkt eingestellt, in dem der Straf- 
oder Massnahmevollzug hätte begin-
nen sollen. Ausgenommen sind die 
Geldleistungen für Angehörige im 
Sinne von Absatz 3. 

⁴ Entzieht oder widersetzt sich eine 
versicherte Person einer zumutbaren 
Behandlung oder Eingliederung ins 
Erwerbsleben, die eine wesentliche 
Verbesserung der Erwerbsfähigkeit 
oder eine neue Erwerbsmöglichkeit 
verspricht, oder trägt sie nicht aus 
eigenem Antrieb das ihr Zumutbare 
dazu bei, so können ihr die Leistun-
gen vorübergehend oder dauernd 
gekürzt oder verweigert werden. Sie 
muss vorher schriftlich gemahnt und 
auf die Rechtsfolgen hingewiesen 
werden; ihr ist eine angemessene 
Bedenkzeit einzuräumen. Behand-
lungs- oder Eingliederungsmassnah-
men, die eine Gefahr für Leben und 
Gesundheit darstellen, sind nicht 
zumutbar.

Mehrheit Minderheit (Aeschi Thomas, Clottu, 
de Courten, Frehner, Giezendanner, 
Herzog, Hess Lorenz, Humbel, Lohr,
Roduit, Stahl)

⁵ Befindet sich die versicherte Person 
im Straf- oder Massnahmevollzug, so 
kann während dieser Zeit die Aus-
zahlung von Geldleistungen mit Er-
werbsersatzcharakter ganz oder 
teilweise eingestellt werden; ausge-
nommen sind die Geldleistungen für 
Angehörige im Sinne von Absatz 3.

⁵ … 
                                            ..., so 
wird während dieser Zeit die Auszah-
lung von Geldleistungen mit Erwerb-
sersatzcharakter ganz oder teilweise 
eingestellt. ...
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Art. 25 Abs. 2 erster Satz

² Der Rückforderungsanspruch er-
lischt drei Jahre nachdem die Versi-
cherungseinrichtung davon Kenntnis 
erhalten hat, spätestens aber fünf 
Jahre nach der Entrichtung der ein-
zelnen Leistung. ... 
 
 
 
 
 

Art. 28 Abs. 2 und 3 erster Satz

Art. 25 Rückerstattung Art. 25

¹ Unrechtmässig bezogene Leistun-
gen sind zurückzuerstatten. Wer 
Leistungen in gutem Glauben emp-
fangen hat, muss sie nicht zurücker-
statten, wenn eine grosse Härte 
vorliegt.

Mehrheit Minderheit (Schenker Silvia, 
Carobbio Guscetti, Feri Yvonne,  
Graf Maya, Gysi, Heim, 
Ruiz Rebecca)

² Der Rückforderungsanspruch er-
lischt mit dem Ablauf eines Jahres, 
nachdem die Versicherungseinrich-
tung davon Kenntnis erhalten hat, 
spätestens aber mit dem Ablauf von 
fünf Jahren nach der Entrichtung der 
einzelnen Leistung. Wird der Rücker-
stattungsanspruch aus einer strafba-
ren Handlung hergeleitet, für welche 
das Strafrecht eine längere Verjäh-
rungsfrist vorsieht, so ist diese Frist 
massgebend.

2 Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)

³ Zuviel bezahlte Beiträge können 
zurückgefordert werden. Der An-
spruch erlischt mit dem Ablauf eines 
Jahres, nachdem der Beitragspflichti-
ge von seinen zu hohen Zahlungen 
Kenntnis erhalten hat, spätestens 
aber fünf Jahre nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Beiträge 
bezahlt wurden.

Art. 28 Mitwirkung beim Voll-
zug

¹ Die Versicherten und ihre Arbeitge-
ber haben beim Vollzug der Sozial-
versicherungsgesetze unentgeltlich 
mitzuwirken.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

2 Wer Versicherungsleistungen beansprucht, 
muss unentgeltlich alle Auskünfte erteilen, die 
zur Abklärung des Anspruchs, zur Festsetzung 
der Versicherungsleistungen und zur Durchset-
zung des Regressanspruchs erforderlich sind.
3 Personen, die Versicherungsleistungen bean-
spruchen, haben alle betroffenen Personen 
und Stellen, namentlich Arbeitgeber, Ärztinnen 
und Ärzte, Versicherungen sowie Amtsstellen 
im Einzelfall zu ermächtigen, die Auskünfte zu 
erteilen, die für die Abklärung des Leistungsan-
spruchs und für die Durchsetzung des Regres-
sanspruchs erforderlich sind. ... 

Art. 32 Abs. 3

3 Die Stellen nach Artikel 75a geben sich ge-
genseitig diejenigen Daten bekannt, die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach Anhang II des 
Abkommens vom 21. Juni 19993 zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits 
und der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten andererseits über die Freizü-
gigkeit (Freizügigkeitsabkommen) sowie ande-
3   SR 0.142.112.681

² Wer Versicherungsleistungen beansprucht, 
muss unentgeltlich alle Auskünfte erteilen, die 
zur Abklärung des Anspruchs und zur Festset-
zung der Versicherungsleistungen erforderlich 
sind.

³ Personen, die Versicherungsleistungen bean-
spruchen, haben alle Personen und Stellen, 
namentlich Arbeitgeber, Ärztinnen und Ärzte, 
Versicherungen sowie Amtsstellen im Einzelfall 
zu ermächtigen, die Auskünfte zu erteilen, die 
für die Abklärung von Leistungsansprüchen 
erforderlich sind. Diese Personen und Stellen 
sind zur Auskunft verpflichtet.

Art. 32 Amts- und Verwaltungshilfe

¹ Die Verwaltungs- und Rechtspflegebehörden 
des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und 
Gemeinden geben den Organen der einzelnen 
Sozialversicherungen auf schriftliche und be-
gründete Anfrage im Einzelfall kostenlos dieje-
nigen Daten bekannt, die erforderlich sind für:
a. die Festsetzung, Änderung oder Rückforde-

rung von Leistungen;
b. die Verhinderung ungerechtfertigter Bezü-

ge;
c. die Festsetzung und den Bezug der Beiträ-

ge;
d. den Rückgriff auf haftpflichtige Dritte.

² Unter den gleichen Bedingungen leisten die 
Organe der einzelnen Sozialversicherungen 
einander Verwaltungshilfe.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

rer internationaler Abkommen über die soziale 
Sicherheit notwendig sind.

Art. 45 Abs. 4Art. 45 Kosten der Abklärung Art. 45Art. 45

¹ Der Versicherungsträger übernimmt die Kos-
ten der Abklärung, soweit er die Massnahmen 
angeordnet hat. Hat er keine Massnahmen 
angeordnet, so übernimmt er deren Kosten 
dennoch, wenn die Massnahmen für die Beur-
teilung des Anspruchs unerlässlich waren oder 
Bestandteil nachträglich zugesprochener Leis-
tungen bilden.

² Der Versicherungsträger entschädigt die Par-
tei und die Auskunftspersonen für Erwerbsaus-
fall und Spesen.

³ Die Kosten können der Partei auferlegt wer-
den, wenn sie trotz Aufforderung und Andro-
hung der Folgen die Abklärung in unentschuld-
barer Weise verhindert oder erschwert hat.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

 
 
 
 
 
 
 
⁴ Hat eine versicherte 
Person wissentlich mit 
unwahren Angaben 
oder in anderer 
rechtswidriger Weise 
eine Versicherungs-
leistung erwirkt oder 
zu erwirken versucht, 
so kann ihr der Versi-
cherungsträger die 
Mehrkosten, die ihm 
durch den Beizug von 
Spezialistinnen und 
Spezialisten bei der 
Bekämpfung des 
ungerechtfertigen 
Leistungsbezugs 
entstanden sind, auf-
erlegen.

Mehrheit 
 
 
 
 
 
 
4 Hat eine versicherte 
Person wissentlich mit 
unwahren Angaben 
oder in anderer 
rechtswidriger Weise 
eine Versicherungs-
leistung erwirkt oder 
zu erwirken versucht, 
so kann ihr der Versi-
cherungsträger die 
Mehrkosten, die ihm 
durch den Beizug von 
Spezialistinnen und 
Spezialisten zur 
Durchführung von 
Observationen bei der 
Bekämpfung des 
unrechtmässigen 
Leistungsbezuges 
entstanden sind, auf-
erlegen.

Minderheit I (Schen-
ker Silvia, Carobbio 
Guscetti, Feri Yvonne, 
Graf Maya, Gysi, 
Heim, Ruiz Rebecca) 
 
 
4 Hat eine versicherte 
Person wissentlich mit 
unwahren Angaben 
eine Versicherungs-
leistung erwirkt ...

Minderheit II (Aeschi 
Thomas, Chiesa, 
Clottu, de Courten, 
Frehner, Giezendan-
ner, Herzog, Hess 
Lorenz, Stahl) 
 
4 ...  
 
 
 
 
 
 
                            ..., 
so auferlegt ihr der 
Versicherungsträger 
... 
 
 
 
 
 
 
 
                             ...  
 entstanden sind.

Minderheit III (Heim, 
Carobbio Guscetti, 
Feri Yvonne, Graf 
Maya, Gysi, Ruiz 
Rebecca, Schenker 
Silvia) 

 

4 ...  
 
 
 
 
 
 
 
               ..., der Versi-
cherungsträger die 
angemessenen Mehr-
kosten ...

Minderheit IV (Schen-
ker Silvia, Carobbio 
Guscetti, Feri Yvonne, 
Graf Maya, Gysi, 
Heim, Ruiz Rebecca) 
 
 
4 Streichen ⁴ ... 

 
 
 
 
 
 
                             ... 
so kann ihr der Versi-
cherungsträger die 
angemessenen Mehr-
kosten, die ihm durch 
den Beizug von Spezi-
alistinnen und Spezia-
listen zur Durchfüh-
rung von 
Überwachungen bei 
der Bekämpfung des 
ungerechtfertigen 
Leistungsbezuges 
entstanden sind, auf-
erlegen.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Art. 49 Abs. 5

⁵ Der Versicherungsträger kann in seiner Verfü-
gung einer Einsprache oder Beschwerde die 
aufschiebende Wirkung entziehen, auch wenn 
die Verfügung eine Geldleistung zum Gegen-
stand hat. Ausgenommen sind Verfügungen 
über die Rückerstattung unrechtmässig bezo-
gener Leistungen.

Art. 52 Abs. 4

Art. 49 Verfügung

¹ Über Leistungen, Forderungen und Anord-
nungen, die erheblich sind oder mit denen die 
betroffene Person nicht einverstanden ist, hat 
der Versicherungsträger schriftlich Verfügun-
gen zu erlassen.

² Dem Begehren um Erlass einer Feststel-
lungsverfügung ist zu entsprechen, wenn die 
gesuchstellende Person ein schützenswertes 
Interesse glaubhaft macht.

³ Die Verfügungen werden mit einer Rechtsmit-
telbelehrung versehen. Sie sind zu begründen, 
wenn sie den Begehren der Parteien nicht voll 
entsprechen. Aus einer mangelhaften Eröff-
nung einer Verfügung darf der betroffenen 
Person kein Nachteil erwachsen.

⁴ Erlässt ein Versicherungsträger eine Verfü-
gung, welche die Leistungspflicht eines ande-
ren Trägers berührt, so hat er auch ihm die 
Verfügung zu eröffnen. Dieser kann die glei-
chen Rechtsmittel ergreifen wie die versicherte 
Person.

Art. 52 Einsprache

¹ Gegen Verfügungen kann innerhalb von 30 
Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache 
erhoben werden; davon ausgenommen sind 
prozess- und verfahrensleitende Verfügungen.

² Die Einspracheentscheide sind innert ange-
messener Frist zu erlassen. Sie werden be-
gründet und mit einer Rechtsmittelbelehrung 
versehen.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

⁴ Der Versicherungsträger kann in 
seinem Einspracheentscheid einer 
allfälligen Beschwerde die aufschie-
bende Wirkung entziehen, auch 
wenn der Einsprachentscheid eine 
Geldleistung zum Gegenstand hat. 
Ausgenommen sind Einspracheent-
scheide über die Rückerstattung 
unrechtmässig bezogener Leistun-
gen.

Art. 52a Vorsorgliche Einstel-
lung von Leistungen 

 
Der Versicherungsträger kann die 
Ausrichtung von Leistungen vorsorg-
lich einstellen, wenn die versicherte 
Person die Meldepflicht nach Artikel 
31 Absatz 1 verletzt hat, einer Le-
bens- oder Zivilstandskontrolle nicht 
fristgerecht nachgekommen ist oder 
der begründete Verdacht besteht, 
dass sie die Leistungen unrechtmäs-
sig erwirkt.

³ Das Einspracheverfahren ist kos-
tenlos. Parteientschädigungen wer-
den in der Regel nicht ausgerichtet.

Art. 52a

Mehrheit Minderheit (Schenker Silvia,  
Carobbio Guscetti, Feri Yvonne,  
Graf Maya, Gysi, Heim,  
Ruiz Rebecca)

Streichen
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Art. 61 Bst. a und fbis

Das Verfahren vor dem kantonalen 
Versicherungsgericht bestimmt sich 
unter Vorbehalt von Artikel 1 Absatz 3 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
vom 20. Dezember 19684 nach kan-
tonalem Recht. Es hat folgenden 
Anforderungen zu genügen:

a.  Das Verfahren muss einfach, 
rasch und in der Regel öffentlich 
sein. 
 
 
 
 

4   SR 172.021

Art. 61 Verfahrensregeln Art 61

Das Verfahren vor dem kantonalen 
Versicherungsgericht bestimmt sich 
unter Vorbehalt von Artikel 1 Absatz 3 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
vom 20. Dezember 1968 nach kanto-
nalem Recht. Es hat folgenden Anfor-
derungen zu genügen:

...

Mehrheit Minderheit (Schenker Silvia,  
Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf 
Maya, Gysi, Heim, Ruiz Rebecca)
a.  Streichen (= gemäss geltendem 

Recht)
(siehe Bst. f, Art. 83, Art. 85bis Abs. 2 
AHVG und Art. 69 Abs.1bis IVG)

a. Das Verfahren muss einfach, 
rasch, in der Regel öffentlich und 
für die Parteien kostenlos sein; 
einer Partei, die sich mutwillig 
oder leichtsinnig verhält, können 
jedoch eine Spruchgebühr und 
die Verfahrenskosten auferlegt 
werden.

b. Die Beschwerde muss eine ge-
drängte Darstellung des Sachver-
haltes, ein Rechtsbegehren und 
eine kurze Begründung enthalten. 
Genügt sie diesen Anforderungen 
nicht, so setzt das Versicherungs-
gericht der Beschwerde führen-
den Person eine angemessene 
Frist zur Verbesserung und ver-
bindet damit die Androhung, dass 
sonst auf die Beschwerde nicht 
eingetreten wird.

c. Das Versicherungsgericht stellt 
unter Mitwirkung der Parteien die 
für den Entscheid erheblichen 
Tatsachen fest; es erhebt die 
notwendigen Beweise und ist in 
der Beweiswürdigung frei.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

fbis. Bei Streitigkeiten über Leistungen 
ist das Verfahren kostenpflichtig, 
wenn dies im jeweiligen Einzelge-
setz vorgesehen ist; sieht das 
Einzelgesetz keine Kostenpflicht 
bei solchen Streitigkeiten vor, so 
kann das Gericht einer Partei, die 
sich mutwillig oder leichtsinnig 
verhält, Gerichtskosten auferle-
gen.

(Mehrheit) (Minderheit)
d. Das Versicherungsgericht ist an 

die Begehren der Parteien nicht 
gebunden. Es kann eine Verfü-
gung oder einen Einspracheent-
scheid zu Ungunsten der Be-
schwerde führenden Person 
ändern oder dieser mehr zuspre-
chen, als sie verlangt hat, wobei 
den Parteien vorher Gelegenheit 
zur Stellungnahme sowie zum 
Rückzug der Beschwerde zu 
geben ist.

e. Rechtfertigen es die Umstände, 
so können die Parteien zur Ver-
handlung vorgeladen werden.

f. Das Recht, sich verbeiständen zu 
lassen, muss gewährleistet sein. 
Wo die Verhältnisse es rechtferti-
gen, wird der Beschwerde führen-
den Person ein unentgeltlicher 
Rechtsbeistand bewilligt.

fbis. Streichen
(siehe Bst. a, ...)

g. Die obsiegende Beschwerde 
führende Person hat Anspruch 
auf Ersatz der Parteikosten. Die-
se werden vom Versicherungsge-
richt festgesetzt und ohne Rück-
sicht auf den Streitwert nach der 
Bedeutung der Streitsache und 
nach der Schwierigkeit des Pro-
zesses bemessen.

e-parl 13.12.2018 09:33



- 12 -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Art. 70 Abs. 2 Bst. b

2 Vorleistungspflichtig sind: 

b.  die Arbeitslosenversicherung für Leistun-
gen, deren Übernahme durch die Arbeitslo-
senversicherung, die Krankenversicherung, 
die Unfallversicherung, die Militärversiche-
rung oder die Invalidenversicherung um-
stritten ist;

h. Die Entscheide werden, versehen mit einer 
Begründung und einer Rechtsmittelbeleh-
rung sowie mit den Namen der Mitglieder 
des Versicherungsgerichts schriftlich eröff-
net.

i. Die Revision von Entscheiden wegen Ent-
deckung neuer Tatsachen oder Beweismit-
tel oder wegen Einwirkung durch Verbre-
chen oder Vergehen muss gewährleistet 
sein.

Art. 70 Vorleistung
¹ Begründet ein Versicherungsfall einen An-
spruch auf Sozialversicherungsleistungen, 
bestehen aber Zweifel darüber, welche Sozial-
versicherung die Leistungen zu erbringen hat, 
so kann die berechtigte Person Vorleistung 
verlangen.

² Vorleistungspflichtig sind:
a. die Krankenversicherung für Sachleistun-

gen und Taggelder, deren Übernahme 
durch die Krankenversicherung, die Unfall-
versicherung, die Militärversicherung oder 
die Invalidenversicherung umstritten ist;

b. die Arbeitslosenversicherung für Leistun-
gen, deren Übernahme durch die Arbeitslo-
senversicherung, die Krankenversicherung, 
die Unfallversicherung oder die Invaliden-
versicherung umstritten ist;

c. die Unfallversicherung für Leistungen, de-
ren Übernahme durch die Unfallversiche-
rung oder die Militärversicherung umstritten 
ist;

d. die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge nach BVG für Renten, 
deren Übernahme durch die Unfall bezie-
hungsweise Militärversicherung oder die 
berufliche Alters , Hinterlassenen  und Inva-
lidenvorsorge nach BVG umstritten ist.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Art. 72 Abs. 3 zweiter Satz 

Betrifft nur den französischen und den italieni-
schen Text.
 

³ Die berechtigte Person hat sich bei den in 
Frage kommenden Sozialversicherungen anzu-
melden.

Art. 72 Grundsatz

¹ Gegenüber einem Dritten, der für den Versi-
cherungsfall haftet, tritt der Versicherungsträ-
ger im Zeitpunkt des Ereignisses bis auf die 
Höhe der gesetzlichen Leistungen in die An-
sprüche der versicherten Person und ihrer 
Hinterlassenen ein.
² Mehrere Haftpflichtige haften für Rückgriffs-
ansprüche der Versicherungsträger solidarisch.

³ Auf die übergegangenen Ansprüche bleiben 
die ihrer Natur entsprechenden Verjährungs-
fristen anwendbar. Für den Regressanspruch 
des Versicherungsträgers beginnen jedoch die 
relativen Fristen erst mit dessen Kenntnis sei-
ner Leistungen und der Person des Ersatz-
pflichtigen zu laufen.

⁴ Besteht ein direktes Forderungsrecht der 
geschädigten Person gegenüber dem Haft-
pflichtversicherer, so steht dieses auch dem in 
ihre Rechte eingetretenen Versicherungsträger 
zu. Einreden aus dem Versicherungsvertrag, 
die der geschädigten Person nicht entgegenge-
halten werden dürfen, können auch gegenüber 
dem Regressanspruch des Versicherungsträ-
gers nicht vorgebracht werden.

⁵ Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die 
Ausübung des Rückgriffsrechtes. Insbesondere 
kann er anordnen, dass bei Regressnahme 
gegen einen Haftpflichtigen, der nicht haft-
pflichtversichert ist, mehrere am Rückgriff be-
teiligte Versicherer ihre Regressansprüche von 
einem einzigen Versicherer für alle geltend 
machen lassen. Der Bundesrat regelt die Ver-
tretung nach aussen für den Fall, dass die 
betroffenen Versicherer sich darüber nicht 
einigen können.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Art. 73 Abs. 2

2 Hat jedoch der Versicherungsträger seine 
Leistungen im Sinne von Artikel 21 Absatz 1, 2 
oder 4 gekürzt, so gehen die Ansprüche der 
versicherten Person und ihrer Hinterlassenen 
so weit auf den Versicherungsträger über, als 
dessen ungekürzte Leistungen zusammen mit 
dem vom Dritten für den gleichen Zeitraum 
geschuldeten Ersatz den entsprechenden 
Schaden übersteigen würden.

Art. 74 Abs. 2 Bst. c und h

2 Leistungen gleicher Art sind namentlich: 

c. Invalidenrenten beziehungsweise an deren 
Stelle ausgerichtete Altersrenten und Ersatz 
für Erwerbsunfähigkeit sowie Ersatz für 
Rentenschaden; 

Art. 73 Umfang

¹ Die Ansprüche der versicherten Person und 
ihrer Hinterlassenen gehen nur so weit auf den 
Versicherungsträger über, als dessen Leistun-
gen zusammen mit dem vom Dritten für den 
gleichen Zeitraum geschuldeten Ersatz den 
entsprechenden Schaden übersteigen.

² Hat jedoch der Versicherungsträger seine 
Leistungen im Sinne von Artikel 21 Absatz 1 
oder 2 gekürzt, so gehen die Ansprüche der 
versicherten Person und ihrer Hinterlassenen 
so weit auf den Versicherungsträger über, als 
dessen ungekürzte Leistungen zusammen mit 
dem vom Dritten für den gleichen Zeitraum 
geschuldeten Ersatz den entsprechenden 
Schaden übersteigen würden.

³ Die Ansprüche, die nicht auf den Versiche-
rungsträger übergehen, bleiben der versicher-
ten Person und ihren Hinterlassenen gewahrt. 
Kann nur ein Teil des vom Dritten geschuldeten 
Ersatzes eingebracht werden, so sind daraus 
zuerst die Ansprüche der versicherten Person 
und ihrer Hinterlassenen zu befriedigen.

Art. 74 Gliederung der Ansprüche

¹ Die Ansprüche gehen für Leistungen gleicher 
Art auf den Versicherungsträger über.

² Leistungen gleicher Art sind namentlich:
a. vom Versicherungsträger und von Dritten 

zu erbringende Vergütungen für Heilungs- 
und Eingliederungskosten;

b. Taggeld und Ersatz für Arbeitsunfähigkeit;
c. Invalidenrenten beziehungsweise an deren 

Stelle ausgerichtete Altersrenten und Ersatz 
für Erwerbsunfähigkeit;

d.  Leistungen für Hilflosigkeit, Assistenzbei-
trag und Vergütungen für Pflegekosten 
sowie andere aus der Hilflosigkeit erwach-
sende Kosten;
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h. Abklärungskosten und Kosten der Scha-
denermittlung.

Gliederungstitel vor Art. 75a

5a. Kapitel: Durchführung internationa-
ler Sozialversicherungsabkommen

Art. 75a Zuständige Stellen

Der Bundesrat bestimmt die Stellen, die damit 
beauftragt sind, für die einzelnen Sozialversi-
cherungen die Aufgaben, insbesondere als 
zuständige Behörde, Verbindungsstelle und 
zuständiger Träger, gemäss den Erlassen in 
der für die Schweiz verbindlichen Fassung von 
Anhang II des Freizügigkeitsabkommens5 und 
gemäss anderen internationalen Abkommen 
über die soziale Sicherheit wahrzunehmen.

Art. 75b Infrastruktur für die Durchführung
1 Der Bundesrat bestimmt die Bundesstellen, 
die zuständig sind für die Einrichtung und den 
Betrieb der Infrastruktur zum Zweck des elekt-
ronischen Datenaustausches mit dem Ausland, 
insbesondere für die nötigen elektronischen 
Zugangsstellen und die Schnittstellen zwischen 
dem nationalen und dem internationalen Da-
tenaustauschsystem. 
2 Die Bundesstellen nach Absatz 1 dürfen den 
Stellen nach Artikel 75a Zugriff auf die in ihren 
Zuständigkeitsbereich fallenden Daten mittels 
Abrufverfahren gewähren.

5   SR 0.142.112.681

e. Integritätsentschädigung und Genugtuung;
f. Hinterlassenenrenten und Ersatz für Ver-

sorgerschaden;
g. Bestattungs- und Todesfallkosten.
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Art. 75c Finanzierung der Infra-
struktur

1 Die Bundesstellen nach Artikel 75b 
erheben bei den zuständigen Trägern 
nach Artikel 75a Gebühren für den 
Anschluss an die Infrastruktur zum 
Zweck des elektronischen Datenaus-
tausches mit dem Ausland und für 
deren Benutzung.
2 Der Bundesrat regelt die Gebühren 
im Rahmen von Artikel 46a des Re-
gierungs- und Verwaltungsorganisati-
onsgesetzes vom 21. März 19976. Er 
hört vorgängig die betroffenen Stel-
len an. Er berücksichtigt bei der Be-
messung der Gebühren den Umfang 
der Benutzung der Infrastruktur.

Art. 83 Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom ...

Für im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Änderung vom … beim erstins-
tanzlichen Gericht hängige Be-
schwerden gilt das bisherige Recht.

6   SR 172.010

Art. 83 Änderung bisherigen Rechts Art. 83
Mehrheit Minderheit (Schenker Silvia, ...)

¹ Die im Anhang aufgeführten Artikel 
werden aufgehoben oder geändert.

Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)
(siehe Art. 61 Bst. a, ...)

² Die Bundesversammlung kann vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes auf 
dem Verordnungsweg den Anhang 
ändern, um diesen an Änderungen 
anzupassen, die in den betroffenen 
Gesetzen vorgenommen wurden und 
seit der Verabschiedung dieses Ge-
setzes in Kraft getreten sind.
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II

Die Änderung anderer Erlasse wird im Anhang 
geregelt.

III

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen 
Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.
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Anhang 
(Ziff. II)

Änderung anderer Erlasse
Die nachstehenden Bundesgesetze werden 
wie folgt geändert:

1. Bundesgesetz vom 20. Dezember 
19467 über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung

Art. 49a Informationssysteme

Der Bundesrat kann die Durchführungsstellen 
verpflichten, Informationssysteme zu verwen-
den, die für die Erfüllung der Aufgaben nach 
Anhang II des Abkommens vom 21. Juni 19998 
zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft einerseits und der Europäischen Ge-
meinschaft und ihren Mitgliedstaaten anderer-
seits über die Freizügigkeit 
(Freizügigkeitsabkommen) sowie anderer inter-
nationaler Abkommen über die soziale Sicher-
heit und nach Anhörung der betroffenen Stellen 
entwickelt wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7   SR 831.10
8   SR 0.142.112.681

Anhang 
(Ziff. II)

Änderung anderer Erlasse
Die nachstehenden Bundesgesetze werden 
wie folgt geändert:

1. ... 1. ...

Art. 49a  Bearbeiten von Personendaten

Die mit der Durchführung, der Kontrolle oder 
der Beaufsichtigung der Durchführung dieses 
Gesetzes betrauten Organe sind befugt, die 
Personendaten, einschliesslich besonders 
schützenswerter Daten und Persönlichkeitspro-
file, zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen, 
die sie benötigen, um die ihnen nach diesem 
Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen, 
namentlich um: 
a. die Versicherungsbeiträge zu berechnen 

und zu erheben;
b. Leistungsansprüche zu beurteilen sowie 

Leistungen zu berechnen, zu gewähren und 
mit Leistungen anderer Sozialversicherun-
gen zu koordinieren;

c. Beitragsansprüche zu beurteilen sowie 
Beiträge zu berechnen, zu gewähren und 
deren Verwendung zu überwachen;

d. ein Rückgriffsrecht gegenüber einem haft-
pflichtigen Dritten geltend zu machen;

e. die Aufsicht über die Durchführung dieses 
Gesetzes auszuüben;

f. Statistiken zu führen;
g.  die Versichertennummer zuzuweisen oder 

zu verifizieren.
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Art. 49b  Bearbeiten von Personendaten

Die mit der Durchführung, der Kontrolle oder 
der Beaufsichtigung der Durchführung dieses 
Gesetzes betrauten Organe sind befugt, die 
Personendaten, einschliesslich besonders 
schützenswerter Daten und Persönlichkeitspro-
file, zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen, 
die sie benötigen, um die ihnen nach diesem 
Gesetz oder im Rahmen von zwischenstaatli-
chen Vereinbarungen übertragenen Aufgaben 
zu erfüllen, namentlich um:
a. die Versicherungsbeiträge zu berechnen 

und zu erheben;
b. Leistungsansprüche zu beurteilen sowie 

Leistungen zu berechnen, zu gewähren und 
mit Leistungen anderer Sozialversicherun-
gen zu koordinieren;

c. Beitragsansprüche zu beurteilen sowie 
Beiträge zu berechnen, zu gewähren und 
deren Verwendung zu überwachen;

d. ein Rückgriffsrecht gegenüber einem haft-
pflichtigen Dritten geltend zu machen;

e. die Aufsicht über die Durchführung dieses 
Gesetzes auszuüben;

f. Statistiken zu führen;
g. die Versichertennummer zuzuweisen oder 

zu verifizieren.

Art. 71 Abs. 4

Art. 49b

Art. 71 Errichtung und Aufgaben

¹ Der Bundesrat errichtet im Rahmen der Bun-
desverwaltung eine Zentrale Ausgleichsstelle.

² Die Zentrale Ausgleichsstelle rechnet perio-
disch mit den Ausgleichskassen über die ver-
einnahmten Beiträge und die ausbezahlten 
Renten und Hilflosenentschädigungen  ab. Sie 
überwacht den Abrechnungsverkehr und kann 
zu diesem Zweck bei den Ausgleichskassen 
die Abrechnungen an Ort und Stelle prüfen 
oder Belege einverlangen.
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4 Die Zentrale Ausgleichsstelle führt:
a. ein zentrales Versichertenregister, worin die 

den Versicherten zugewiesenen Versicher-
tennummern, die ausländischen Versicher-
tennummern, die für die Durchführung inter-
nationaler Sozialversicherungsabkommen 
notwendig sind, und die Ausgleichskassen, 
die für eine versicherte Person ein individu-
elles Konto führen, erfasst sind;

b. ein zentrales Register der laufenden Leis-
tungen, einschliesslich der Angaben über 
die Gewährung ausländischer Renten, 
worin die Geldleistungen erfasst sind und 
das dazu dient, ungerechtfertigte Zahlun-
gen zu vermeiden, die Anpassung der Leis-
tungen zu erleichtern und den Ausgleichs-
kassen Todesfälle zu melden.

³ Die Zentrale Ausgleichsstelle sorgt dafür, 
dass die sich aus den Abrechnungen ergeben-
den Saldi von den Ausgleichskassen dem 
AHV-Ausgleichsfonds überwiesen bzw. aus 
diesem den Ausgleichskassen vergütet wer-
den. Zu diesem Zweck sowie zur Gewährung 
von Vorschüssen an die Ausgleichskassen ist 
sie befugt, direkt Anweisungen auf den 
AHV-Ausgleichsfonds auszustellen.

⁴ Die Zentrale Ausgleichsstelle führt:
a.  ein zentrales Versichertenregister, worin die 

den Versicherten zugewiesenen Versicher-
tennummern und die Ausgleichskassen, die 
für eine versicherte Person ein individuelles 
Konto führen, erfasst sind;

b. ein zentrales Register der laufenden Leis-
tungen, worin die Geldleistungen erfasst 
sind und das dazu dient, ungerechtfertigte 
Zahlungen zu vermeiden, die Anpassung 
der Leistungen zu erleichtern und den Aus-
gleichskassen Todesfälle zu melden. 

⁵ Die Zentrale Ausgleichsstelle sorgt dafür, 
dass bei Eintritt eines Rentenfalles alle indivi-
duellen Konten der versicherten Person be-
rücksichtigt werden.
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Art. 85bis Abs. 2 

 

 
² Bei Streitigkeiten über Leistungen 
ist das Verfahren für die Parteien 
kostenlos; einer Partei, die sich mut-
willig oder leichtsinnig verhält, kön-
nen jedoch Kosten auferlegt werden. 
Bei anderen Streitigkeiten richten 
sich die Gerichtsgebühren nach Arti-
kel 63 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes vom 20. Dezember 19689.

9   SR 172.021

Art. 85bisArt. 85bis Eidgenössische Re-
kursbehörde

Art. 85bis

¹ Über Beschwerden von Personen 
im Ausland entscheidet in Abwei-
chung von Artikel 58 Absatz 2 ATSG 
das Bundesverwaltungsgericht. Der 
Bundesrat kann vorsehen, dass die-
se Zuständigkeit dem Versicherungs-
gericht des Kantons zugewiesen 
wird, in welchem der Arbeitgeber des 
Versicherten seinen Wohnsitz oder 
Sitz hat.

Mehrheit Minderheit (Schenker Silvia, ...)
² Das Verfahren ist für die Parteien 
kostenlos. Einer Partei, die sich mut-
willig oder leichtsinnig verhält, kön-
nen jedoch Kosten auferlegt werden.

² Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)
(siehe Art. 61 Bst. a ATSG, ...)

² ... 
 
 
 
                                                ...  
Bei anderen Streitigkeiten richten 
sich die Kosten nach Artikel 63 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes …

³ Ergibt die Vorprüfung vor oder nach 
einem Schriftenwechsel, dass die 
Beschwerde an das Bundesverwal-
tungsgericht unzulässig oder offen-
sichtlich unbegründet ist, so kann ein 
Einzelrichter mit summarischer Be-
gründung auf Nichteintreten oder 
Abweisung erkennen. 
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Art. 91 Abs. 2

2 Die Bussenverfügung ist zu begründen.

Art. 95a  Vergütung weiterer Kosten

Der AHV-Ausgleichsfonds vergütet dem Bund 
neben den Kosten nach Artikel 95 die Kosten 
für die Entwicklung und den Betrieb von Infor-
mationssystemen, die der Erfüllung der Aufga-
ben nach Anhang II des Freizügigkeitsabkom-
mens10 dienen.

Art. 97

Aufgehoben

Gliederungstitel vor Art. 153a

Dritter Teil: Internationale Koordination 

Art. 153a Sachüberschrift
Verhältnis zum europäischen Recht

10  SR 0.142.112.681

Art. 91  Ordnungsbussen

¹ Wer Ordnungs- und Kontrollvorschriften ver-
letzt, ohne dass die Verletzung gemäss Artikel 
87 oder 88 unter Strafe gestellt ist, wird von der 
Ausgleichskasse nach vorausgegangener 
Mahnung mit einer Ordnungsbusse bis zu 1000 
Franken belegt. Im Wiederholungsfall innert 
zweier Jahre kann eine Ordnungsbusse bis zu 
5000 Franken ausgesprochen werden.

² Die Bussenverfügung ist zu begründen. Sie 
kann mit Beschwerde angefochten werden.

Art. 97  Entzug der aufschiebenden Wirkung

Die Ausgleichskasse kann in ihrer Verfügung 
einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende 
Wirkung entziehen, auch wenn die Verfügung 
auf eine Geldleistung gerichtet ist; im Übrigen 
gilt Artikel 55 Absätze 2–4 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968.

Dritter Teil: Verhältnis zum europäi-
schen Recht

Art. 153a
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¹ In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvor-
schriften der sozialen Sicherheit der Schweiz 
oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten 
gelten oder galten und die Staatsangehörige 
der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates 
sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit 
Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mit-
gliedstaat sowie auf die Familienangehörigen 
und Hinterlassenen dieser Personen sind auf 
die Leistungen im Geltungsbereich des vorlie-
genden Gesetzes folgende Erlasse in der für 
die Schweiz verbindlichen Fassung von An-
hang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. 
Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eid-
genossenschaft einerseits und der Europäi-
schen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit (Freizügig-
keitsabkommen) anwendbar:
a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72.

² In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvor-
schriften der sozialen Sicherheit der Schweiz, 
Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten 
oder galten und die Staatsangehörige der 
Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechten-
steins sind oder die als Flüchtlinge oder Staa-
tenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem 
Gebiet Islands, Norwegens oder Liechtensteins 
haben, sowie auf die Familienangehörigen und 
Hinterlassenen dieser Personen sind auf die 
Leistungen im Geltungsbereich des vorliegen-
den Gesetzes folgende Erlasse in der für die 
Schweiz verbindlichen Fassung von Anlage 2 
zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. 
Januar 1960 zur Errichtung der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkom-
men) anwendbar:
a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
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Einfügen vor dem Gliederungstitel 
des vierten Teils

Art. 153b Internationale Verträge

Die Bundesversammlung ist befugt, 
internationale Verträge zur Koordina-
tion dieses Gesetzes mit der entspre-
chenden Gesetzgebung eines ande-
ren Staates mit einfachem 
Bundesbeschluss zu genehmigen. 
Diese Verträge können die folgenden 
Bereiche regeln:
a. Gleichbehandlung;
b. Bestimmung der anzuwendenden 

Rechtsvorschriften;

c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72.

³ Der Bundesrat passt die Verweise 
auf die in den Absätzen 1 und 2 auf-
geführten Rechtsakte der Europäi-
schen Union jeweils an, wenn eine 
Anpassung des Anhangs II des Frei-
zügigkeitsabkommens und der Anla-
ge 2 zu Anhang K des EFTA-Über-
einkommens beschlossen wurde.

⁴ Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union», «Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Gemein-
schaft», «Staaten der Europäischen 
Union» und «Staaten der Europäi-
schen Gemeinschaft» im vorliegen-
den Gesetz bezeichnen die Staaten, 
für die das Freizügigkeitsabkommen 
gilt.

Art. 153b Art. 153b
Mehrheit Minderheit (Gysi, 

Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, 
Graf Maya, Heim, Ruiz Rebecca,
Schenker Silvia)

Gemäss Bundesrat
(siehe Art. 80b IVG, Art. 32a ELG, 
Art. 89f BVG, Art. 25h FZG, Art. 95b 
KVG, Art. 115b UVG, Art. 28b EOG, 
Art. 23b FLG, Art. 24a FamZG und 
Art. 121a AVIG)

Streichen
(siehe Art. 80b IVG, Art. 32a ELG, 
Art. 89f BVG, Art. 25h FZG, Art. 95b 
KVG, Art. 115b UVG, Art. 28b EOG, 
Art. 23b FLG, Art. 24a FamZG und 
Art. 121a AVIG)
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c. Zusammenrechnung aller nach den natio-
nalen Rechtsvorschriften der Vertragspar-
teien berücksichtigten Versicherungszeiten 
für den Erwerb und die Aufrechterhaltung 
des Leistungsanspruchs und für die Be-
rechnung der Leistungen;

d. Zahlung der Leistungen an Vertragsstaats-
angehörige, die ihren Wohnsitz im Ausland 
haben;

e. Rückerstattung der Kosten für Leistungen 
bei Krankheit und Unfall;

f. Amtshilfe und Zusammenarbeit der Behör-
den und Einrichtungen.

2. Bundesgesetz vom 19. Juni 195911 
über die Invalidenversicherung

Art. 14bis Abs. 2

2 Das Rückgriffsrecht nach Artikel 72 ATSG12 
gilt sinngemäss für den Wohnkanton für die 
Beiträge, die dieser nach Absatz 1 geleistet 
hat.

Art. 57a Abs. 3

11  SR 831.20
12  SR 830.1

2. ... 2. ...

Art. 14bis   Kostenvergütung für stationäre 
Behandlungen

Die Kostenvergütung für stationäre Behandlun-
gen im Sinne von Artikel 14 Absätze 1 und 2, 
die in einem nach Artikel 39 KVG zugelasse-
nen Spital erbracht werden, wird zu 80 Prozent 
durch die Versicherung und zu 20 Prozent 
durch den Wohnkanton des Versicherten ge-
leistet. Der Wohnkanton entrichtet seinen Anteil 
direkt dem Spital.

Art. 57a  Vorbescheid Art. 57aArt. 57a

¹ Die IV-Stelle teilt der versicherten Person den 
vorgesehenen Endentscheid über ein Leis-
tungsbegehren oder den Entzug oder die Her-
absetzung einer bisher gewährten Leistung 
mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person 
hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne 
von Artikel 42 ATSG.

¹ Die IV-Stelle teilt der versicherten Person den 
vorgesehenen Endentscheid über ein Leis-
tungsbegehren, den Entzug oder die Herabset-
zung einer bisher gewährten Leistung sowie 
den vorgesehenen Entscheid über die vorsorg-
liche Einstellung von Leistungen mittels Vorbe-
scheid mit. …
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3 Die Parteien können innerhalb einer Frist von 
30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbrin-
gen. Bei Verfügungen über die vorsorgliche 
Einstellung von Leistungen (Art. 52a ATSG) 
beträgt die Frist 10 Tage.

Art. 66 erster Satz

Soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes 
bestimmt, finden die Vorschriften des AHVG13 
sinngemäss Anwendung auf die Informations-
systeme, die Bearbeitung von Personendaten, 
die Arbeitgeber, die Ausgleichskassen, den 
Abrechnungs- und Zahlungsverkehr, die Buch-
führung, die Kassenrevisionen und Arbeitge-
berkontrollen, die Deckung der Verwaltungs-
kosten, die Kostenübernahme und Posttaxen, 
die Zentrale Ausgleichsstelle und die Versicher-
tennummer. ... 
 

Art. 66a Abs. 1 Bst. d 
1 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse 
entgegensteht, dürfen Organe, die mit der 
Durchführung sowie der Kontrolle oder der 
Beaufsichtigung der Durchführung dieses Ge-
setzes betraut sind, Daten in Abweichung von 
der Schweigepflicht nach Artikel 33 ATSG14 
bekannt geben:

13  SR 831.10
14  SR 830.1

² Berührt der vorgesehene Entscheid die Leis-
tungspflicht eines anderen Versicherungsträ-
gers, so hört die IV-Stelle diesen vor Erlass der 
Verfügung an.

3 Die Parteien können innerhalb einer Frist von 
30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbrin-
gen. (Rest streichen)

Art. 66  Anwendbare Bestimmungen des 
AHVG

Soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes 
bestimmt, finden die Vorschriften des AHVG 
sinngemäss Anwendung auf das Bearbeiten 
von Personendaten, die Arbeitgeber, die Aus-
gleichskassen, den Abrechnungs- und Zah-
lungsverkehr, die Buchführung, die Kassenrevi-
sionen und Arbeitgeberkontrollen, die Deckung 
der Verwaltungskosten, die Kostenübernahme 
und Posttaxen, die Zentrale Ausgleichsstelle, 
die Versichertennummer und die aufschieben-
de Wirkung. Die Haftung für Schäden richtet 
sich nach Artikel 78 ATSG und sinngemäss 
nach den Artikeln 52, 70 und 71a AHVG.

Art. 66a  Datenbekanntgabe

¹ Sofern kein überwiegendes Privatinteresse 
entgegensteht, dürfen Organe, die mit der 
Durchführung sowie der Kontrolle oder der 
Beaufsichtigung der Durchführung dieses Ge-
setzes betraut sind, Daten in Abweichung von 
der Schweigepflicht nach Artikel 33 ATSG be-
kannt geben:
a. Steuerbehörden, wenn die Daten sich auf 

die Ausrichtung von IV-Renten beziehen 
und für die Anwendung der Steuergesetze 
erforderlich sind;
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d. der Zentralen Ausgleichsstelle (Art. 71 
AHVG15), wenn medizinische Daten zum 
Zweck der Erfassung und Bearbeitung von 
Leistungsanträgen sowie deren Weiterlei-
tung ins Ausland aufgrund von zwischen-
staatlichen Vereinbarungen nötig sind.

Art. 66b Abs. 2bis und 2ter

2bis Die Zentrale Ausgleichsstelle führt ein Infor-
mationssystem zur Feststellung der aufgrund 
von zwischenstaatlichen Vereinbarungen vor-
gesehenen Leistungen. Das Informationssys-
tem dient der Erfassung und Bearbeitung von 
Leistungsanträgen durch die zuständigen 
IV-Stellen und AHV-Ausgleichskassen. 
2ter Das Informationssystem ist den IV-Stellen 
und den AHV-Ausgleichskassen durch Abruf-
verfahren für diejenigen Daten zugänglich, die 

15  SR 831.10

b. den mit der Durchführung des Bundesge-
setzes vom 12. Juni 1959 über den Wehr-
pflichtersatz betrauten Behörden, nach 
Artikel 24 des genannten Gesetzes;

c.  dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) 
oder den Sicherheitsorganen der Kantone 
zuhanden des NDB, wenn eine konkrete 
Bedrohung der inneren oder äusseren 
Sicherheit nach Artikel 19 Absatz 2 des 
Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sep-
tember 2015 gegeben ist.

² Im Übrigen ist Artikel 50a AHVG mit seinen 
Abweichungen vom ATSG sinngemäss an-
wendbar.

Art. 66b  Abrufverfahren

² Dieses Register und dieses Verzeichnis sind 
den IV-Stellen, den Ausgleichskassen und dem 
zuständigen Bundesamt durch Abrufverfahren 
für diejenigen Daten zugänglich, die für die 
Erfüllung der ihnen durch dieses Gesetz und 
das AHVG übertragenen Aufgaben erforderlich 
sind.
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für die Erfüllung der ihnen durch 
dieses Gesetz, das AHVG und zwi-
schenstaatliche Vereinbarungen 
übertragenen Aufgaben erforderlich 
sind.

Art. 69 Abs. 1bis  erster Satz 

 

1bis Das Beschwerdeverfahren bei 
Streitigkeiten über IV-Leistungen vor 
dem kantonalen Versicherungsge-
richt ist kostenpflichtig. ...  
 
 
 
 
 

³ Der Bundesrat regelt die Verantwor-
tung für den Datenschutz, die zu 
erfassenden Daten und deren Aufbe-
wahrungsfristen, den Zugriff auf die 
Daten, die Zusammenarbeit zwi-
schen den Benützern und Benütze-
rinnen sowie die Datensicherheit.

Art. 69  Besonderheiten der Rechts-
pflege

Art. 69

¹ In Abweichung von den Artikeln 52 
und 58 ATSG sind die nachstehen-
den Verfügungen wie folgt anfecht-
bar:
a. Verfügungen der kantonalen 

IV-Stellen: direkt vor dem Versi-
cherungsgericht am Ort der 
IV-Stelle;

b.  Verfügungen der IV-Stelle für 
Versicherte im Ausland: direkt 
beim Bundesverwaltungsgericht. 

Minderheit (Schenker Silvia, ...)Mehrheit
1bis Abweichend von Artikel 61 Buch-
stabe a ATSG ist das Beschwerde-
verfahren bei Streitigkeiten um die 
Bewilligung oder die Verweigerung 
von IV-Leistungen vor dem kantona-
len Versicherungsgericht kosten-
pflichtig. Die Kosten werden nach 
dem Verfahrensaufwand und unab-
hängig vom Streitwert im Rahmen 
von 200–1000 Franken festgelegt.

1bis Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)
(siehe Art. 61 Bst. a ATSG, ...)

² Absatz 1bis sowie Artikel 85bis Absatz 
3 AHVG gelten sinngemäss für das 
Verfahren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht.
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Gliederungstitel vor Art. 80a

Vierter Teil: Internationale Koordination

Art. 80a Sachüberschrift
Verhältnis zum europäischen Recht

³ Gegen Entscheide der kantonalen Schiedsge-
richte nach Artikel 27bis kann nach Massgabe 
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 
2005 beim Bundesgericht Beschwerde geführt 
werden.

Vierter Teil: Verhältnis zum europäi-
schen Recht

Art. 80a

¹ In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvor-
schriften der sozialen Sicherheit der Schweiz 
oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten 
gelten oder galten und die Staatsangehörige 
der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates 
sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit 
Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mit-
gliedstaat sowie auf die Familienangehörigen 
und Hinterlassenen dieser Personen sind auf 
die Leistungen im Geltungsbereich des vorlie-
genden Gesetzes folgende Erlasse in der für 
die Schweiz verbindlichen Fassung von An-
hang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. 
Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eid-
genossenschaft einerseits und der Europäi-
schen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit (Freizügig-
keitsabkommen) anwendbar:
a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72.
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² In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvor-
schriften der sozialen Sicherheit der Schweiz, 
Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten 
oder galten und die Staatsangehörige der 
Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechten-
steins sind oder die als Flüchtlinge oder Staa-
tenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem 
Gebiet Islands, Norwegens oder Liechtensteins 
haben, sowie auf die Familienangehörigen und 
Hinterlassenen dieser Personen sind auf die 
Leistungen im Geltungsbereich des vorliegen-
den Gesetzes folgende Erlasse in der für die 
Schweiz verbindlichen Fassung von Anlage 2 
zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. 
Januar 1960 zur Errichtung der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkom-
men) anwendbar:
a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72.

³ Der Bundesrat passt die Verweise auf die in 
den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Rechtsakte 
der Europäischen Union jeweils an, wenn eine 
Anpassung des Anhangs II des Freizügigkeits-
abkommens und der Anlage 2 zu Anhang K 
des EFTA-Übereinkommens beschlossen wur-
de.

⁴ Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union», «Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaft», «Staaten der Europäi-
schen Union» und «Staaten der Europäischen 
Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz be-
zeichnen die Staaten, für die das Freizügig-
keitsabkommen gilt.
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Einfügen vor dem Gliederungstitel 
des fünften Teils

Art. 80b Internationale Verträge

Die Bundesversammlung ist befugt, 
internationale Verträge zur Koordina-
tion dieses Gesetzes mit der entspre-
chenden Gesetzgebung eines ande-
ren Staates mit einfachem 
Bundesbeschluss zu genehmigen. 
Diese Verträge können die folgenden 
Bereiche regeln:
a. Gleichbehandlung;
b. Bestimmung der anzuwendenden 

Rechtsvorschriften;
c. Zusammenrechnung aller nach 

den nationalen Rechtsvorschrif-
ten der Vertragsparteien berück-
sichtigten Versicherungszeiten für 
den Erwerb und die Aufrechter-
haltung des Leistungsanspruchs 
und für die Berechnung der Leis-
tungen;

d. Zahlung der Leistungen an Ver-
tragsstaatsangehörige, die ihren 
Wohnsitz im Ausland haben;

e. Rückerstattung der Kosten für 
Leistungen bei Krankheit und 
Unfall;

f. Amtshilfe und Zusammenarbeit 
der Behörden und Einrichtungen.

Art. 80b 
 
 
Streichen
(siehe Art. 153b AHVG, ...)

Art. 80b

Mehrheit Minderheit (Gysi, ...)
Gemäss Bundesrat
(siehe Art. 153b AHVG, ...)
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3. Bundesgesetz vom 6. Oktober 200616 
über Ergänzungsleistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung

Art. 27

Aufgehoben

Gliederungstitel vor Art. 32

5. Kapitel: Internationale Koordination

Art. 32 Sachüberschrift
Verhältnis zum europäischen Recht

16  SR 831.30

3. ... 3. ...

Art. 27 Aufschiebende Wirkung

Artikel 97 AHVG über den Entzug der aufschie-
benden Wirkung ist sinngemäss anwendbar.

5. Kapitel: Verhältnis zum europäischen 
Recht

Art. 32

¹ In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvor-
schriften der sozialen Sicherheit der Schweiz 
oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten 
gelten oder galten und die Staatsangehörige 
der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates 
sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit 
Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mit-
gliedstaat sowie auf die Familienangehörigen 
und Hinterlassenen dieser Personen sind auf 
die Leistungen im Geltungsbereich des vorlie-
genden Gesetzes folgende Erlasse in der für 
die Schweiz verbindlichen Fassung von An-
hang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. 
Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eid-
genossenschaft einerseits und der Europäi-
schen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit (Freizügig-
keitsabkommen) anwendbar:
a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72.
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² In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvor-
schriften der sozialen Sicherheit der Schweiz, 
Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten 
oder galten und die Staatsangehörige der 
Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechten-
steins sind oder die als Flüchtlinge oder Staa-
tenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem 
Gebiet Islands, Norwegens oder Liechtensteins 
haben, sowie auf die Familienangehörigen und 
Hinterlassenen dieser Personen sind auf die 
Leistungen im Geltungsbereich des vorliegen-
den Gesetzes folgende Erlasse in der für die 
Schweiz verbindlichen Fassung von Anlage 2 
zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. 
Januar 1960 zur Errichtung der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkom-
men) anwendbar:
a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72.

³ Der Bundesrat passt die Verweise auf die in 
den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Rechtsakte 
der Europäischen Union jeweils an, wenn eine 
Anpassung des Anhangs II des Freizügigkeits-
abkommens und der Anlage 2 zu Anhang K 
des EFTA-Übereinkommens beschlossen wur-
de.

⁴ Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union», «Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaft», «Staaten der Europäi-
schen Union» und «Staaten der Europäischen 
Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz be-
zeichnen die Staaten, für die das Freizügig-
keitsabkommen gilt.
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Einfügen vor dem Gliederungstitel 
des 6. Kapitels

Art. 32a Internationale Verträge

Die Bundesversammlung ist befugt, 
internationale Verträge zur Koordina-
tion dieses Gesetzes mit der entspre-
chenden Gesetzgebung eines ande-
ren Staates mit einfachem 
Bundesbeschluss zu genehmigen. 
Diese Verträge können die folgenden 
Bereiche regeln:
a. Gleichbehandlung;
b. Bestimmung der anzuwendenden 

Rechtsvorschriften;
c. Zusammenrechnung aller nach 

den nationalen Rechtsvorschrif-
ten der Vertragsparteien berück-
sichtigten Versicherungszeiten für 
den Erwerb und die Aufrechter-
haltung des Leistungsanspruchs 
und für die Berechnung der Leis-
tungen;

d. Zahlung der Leistungen an Ver-
tragsstaatsangehörige, die ihren 
Wohnsitz im Ausland haben;

e. Rückerstattung der Kosten für 
Leistungen bei Krankheit und 
Unfall;

f. Amtshilfe und Zusammenarbeit 
der Behörden und Einrichtungen.

Art. 32aArt. 32a 
 
 
Streichen
(siehe Art. 153b AHVG, ...)

Mehrheit Minderheit (Gysi, ...)
Gemäss Bundesrat
(siehe Art. 153b AHVG, ...)

e-parl 13.12.2018 09:33



- 35 -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

4. Bundesgesetz vom 25. Juni 198217 
über die berufliche Alters-
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

Einfügen vor dem Gliederungstitel des 4. Kapi-
tels

Art. 26b Vorsorgliche Einstellung der 
Rentenzahlung

Die Vorsorgeeinrichtung stellt ab dem Zeit-
punkt, in dem sie Kenntnis darüber erhält, dass 
die IV-Stelle gestützt auf Artikel 52a ATSG18 die 
vorsorgliche Einstellung der Zahlung der Invali-
denrente verfügt hat, die Ausrichtung der Invali-
denrente ebenfalls vorsorglich ein.

Art. 35a Abs. 2 erster Satz

² Der Rückforderungsanspruch erlischt drei 
Jahre nachdem die Vorsorgeeinrichtung davon 
Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf 
Jahre nach der Entrichtung der einzelnen Leis-
tung.  
 
 
 
 

Gliederungstitel vor Art. 89a

Siebter Teil: Internationale Koordination 

17  SR 831.40
18  SR 830.1

4. ... 4. ...

Art. 35a  Rückerstattung zu Unrecht bezo-
gener Leistungen

¹ Unrechtmässig bezogene Leistungen sind 
zurückzuerstatten. Von der Rückforderung 
kann abgesehen werden, wenn der Leistungs-
empfänger gutgläubig war und die Rückforde-
rung zu einer grossen Härte führt.

² Der Rückforderungsanspruch verjährt mit 
Ablauf eines Jahres, nachdem die Vorsorgeein-
richtung davon Kenntnis erhalten hat, spätes-
tens aber mit Ablauf von fünf Jahren seit der 
Auszahlung der Leistung. Wird der Rückforde-
rungsanspruch aus einer strafbaren Handlung 
hergeleitet, für welche das Strafrecht eine län-
gere Verjährungsfrist festsetzt, so ist diese Frist 
massgebend.

Siebenter Teil: Verhältnis zum europäi-
schen Recht
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Art. 89e Anwendbarkeit des 
ATSG

Die Artikel 32 Absatz 3 und 75a–75c 
ATSG19 sind auf die berufliche Vor-
sorge anwendbar.

Art. 89f Internationale Verträge

Die Bundesversammlung ist befugt, 
internationale Verträge zur Koordina-
tion dieses Gesetzes mit der entspre-
chenden Gesetzgebung eines ande-
ren Staates mit einfachem 
Bundesbeschluss zu genehmigen. 
Diese Verträge können die folgenden 
Bereiche regeln:
a. Gleichbehandlung;
b. Bestimmung der anzuwendenden 

Rechtsvorschriften;
c. Zusammenrechnung aller nach 

den nationalen Rechtsvorschrif-
ten der Vertragsparteien berück-
sichtigten Versicherungszeiten für 
den Erwerb und die Aufrechter-
haltung des Leistungsanspruchs 
und für die Berechnung der Leis-
tungen;

d. Zahlung der Leistungen an Ver-
tragsstaatsangehörige, die ihren 
Wohnsitz im Ausland haben;

e. Rückerstattung der Kosten für 
Leistungen bei Krankheit und 
Unfall;

f. Amtshilfe und Zusammenarbeit 
der Behörden und Einrichtungen.

19  SR 830.1

Art. 89fArt. 89f 

Streichen
(siehe Art. 153b AHVG, ...)

Mehrheit Minderheit (Gysi, ...)
Gemäss Bundesrat
(siehe Art. 153b AHVG, ...)
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5. Freizügigkeitsgesetz vom 17. 
Dezember 199320  

Gliederungstitel vor Art. 25b

8. Abschnitt: Internationale 
Koordination

Art. 25g  Anwendbarkeit des 
ATSG

Die Artikel 32 Absatz 3 und 75a–75c 
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 
200021 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts (ATSG) 
sind auf die Freizügigkeit in der be-
ruflichen Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge anwendbar. 

Art. 25h Internationale Verträge

Die Bundesversammlung ist befugt, 
internationale Verträge zur Koordina-
tion dieses Gesetzes mit der entspre-
chenden Gesetzgebung eines ande-
ren Staates mit einfachem 
Bundesbeschluss zu genehmigen. 
Diese Verträge können die folgenden 
Bereiche regeln:
a. Gleichbehandlung;
b. Bestimmung der anzuwendenden 

Rechtsvorschriften;
c. Zusammenrechnung aller nach 

den nationalen Rechtsvorschrif-
ten der Vertragsparteien berück-
sichtigten Versicherungszeiten für 
den Erwerb und die Aufrechter-
haltung des Leistungsanspruchs 
und für die Berechnung der Leis-
tungen;

20  SR 831.42
21  SR 830.1

5. ... 5. ...

8. Abschnitt: Verhältnis zum 
europäischen Recht

Art. 25hArt. 25h 

Streichen
(siehe Art. 153b AHVG, ...)

Mehrheit Minderheit (Gysi, ...)
Gemäss Bundesrat
(siehe Art. 153b AHVG, ...)

e-parl 13.12.2018 09:33



- 38 -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

d. Zahlung der Leistungen an Vertragsstaats-
angehörige, die ihren Wohnsitz im Ausland 
haben;

e. Rückerstattung der Kosten für Leistungen 
bei Krankheit und Unfall;

f. Amtshilfe und Zusammenarbeit der Behör-
den und Einrichtungen.

6. Bundesgesetz vom 18. März 199422 
über die Krankenversicherung

Art. 82 Bst. a

In Abweichung von Artikel 33 ATSG23 geben 
die Versicherer den zuständigen Behörden auf 
Anfrage kostenlos die notwendigen Auskünfte 
und Unterlagen für:
a. die Ausübung des Rückgriffsrechts nach 

Artikel 79a.

Gliederungstitel vor Art. 95a

6. Titel: Internationale Koordination

Art. 95a Sachüberschrift
Verhältnis zum europäischen Recht

22  SR 832.10
23  SR 830.1

6. ... 6. ...

Art. 82  Besondere Amts- und Verwal-
tungshilfe

In Abweichung von Artikel 33 ATSG geben die 
Versicherer den zuständigen Behörden auf 
Anfrage kostenlos die notwendigen Auskünfte 
und Unterlagen für:
a. die Ausübung des Rückgriffsrechts nach 

Artikel 41 Absatz 3;
b. die Festsetzung der Prämienverbilligung.

6. Titel: Verhältnis zum europäischen 
Recht
Art. 95a
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¹ In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvor-
schriften der sozialen Sicherheit der Schweiz 
oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten 
gelten oder galten und die Staatsangehörige 
der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates 
sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit 
Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mit-
gliedstaat sowie auf die Familienangehörigen 
und Hinterlassenen dieser Personen sind auf 
die Leistungen im Geltungsbereich des vorlie-
genden Gesetzes folgende Erlasse in der für 
die Schweiz verbindlichen Fassung von An-
hang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. 
Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eid-
genossenschaft einerseits und der Europäi-
schen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit (Freizügig-
keitsabkommen) anwendbar:
a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72.

² In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvor-
schriften der sozialen Sicherheit der Schweiz, 
Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten 
oder galten, und die Staatsangehörige der 
Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechten-
steins sind oder die als Flüchtlinge oder Staa-
tenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem 
Gebiet Islands, Norwegens oder Liechtensteins 
haben, sowie auf die Familienangehörigen und 
Hinterlassenen dieser Personen sind auf die 
Leistungen im Geltungsbereich des vorliegen-
den Gesetzes folgende Erlasse in der für die 
Schweiz verbindlichen Fassung von Anlage 2 
Anhang K des Übereinkommens vom 4. Januar 
1960 zur Errichtung der Europäischen Freihan-
delsassoziation (EFTA-Übereinkommen) an-
wendbar:
a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
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Einfügen vor dem Gliederungstitel 
des 7. Titels

Art. 95b Internationale Verträge

Die Bundesversammlung ist befugt, 
internationale Verträge zur Koordina-
tion dieses Gesetzes mit der entspre-
chenden Gesetzgebung eines ande-
ren Staates mit einfachem 
Bundesbeschluss zu genehmigen. 
Diese Verträge können die folgenden 
Bereiche regeln:
a. Gleichbehandlung;
b. Bestimmung der anzuwendenden 

Rechtsvorschriften;
c. Zusammenrechnung aller nach 

den nationalen Rechtsvorschrif-

c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72.

³ Der Bundesrat passt die Verweise 
auf die in den Absätzen 1 und 2 auf-
geführten Rechtsakte der Europäi-
schen Union jeweils an, wenn eine 
Anpassung des Anhangs II des Frei-
zügigkeitsabkommens und von Anla-
ge 2 Anhang K des EFTA-Überein-
kommens beschlossen wurde.

⁴ Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union», «Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Gemein-
schaft», «Staaten der Europäischen 
Union» und «Staaten der Europäi-
schen Gemeinschaft» im vorliegen-
den Gesetz bezeichnen die Staaten, 
für die das Freizügigkeitsabkommen 
gilt.

Art. 95bArt. 95b 
 

Streichen
(siehe Art. 153b AHVG, ...)

Minderheit (Gysi, ...)
Gemäss Bundesrat
(siehe Art. 153b AHVG, ...)

Mehrheit
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ten der Vertragsparteien berücksichtigten 
Versicherungszeiten für den Erwerb und die 
Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs 
und für die Berechnung der Leistungen;

d. Zahlung der Leistungen an Vertragsstaats-
angehörige, die ihren Wohnsitz im Ausland 
haben;

e. Rückerstattung der Kosten für Leistungen 
bei Krankheit und Unfall;

f. Amtshilfe und Zusammenarbeit der Behör-
den und Einrichtungen.

7. Bundesgesetz vom 20. März 198124 
über die Unfallversicherung

Gliederungstitel vor Art. 115a

Zehnter Titel: Internationale 
Koordination

Art. 115a Sachüberschrift 
Verhältnis zum europäischen Recht

24  SR 832.20

7. ... 7. ...

Zehnter Titel: Verhältnis zum europäi-
schen Recht

Art. 115a

¹ In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvor-
schriften der sozialen Sicherheit der Schweiz 
oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten 
gelten oder galten und die Staatsangehörige 
der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates 
sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit 
Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mit-
gliedstaat sowie auf die Familienangehörigen 
und Hinterlassenen dieser Personen sind auf 
die Leistungen im Geltungsbereich des vorlie-
genden Gesetzes folgende Erlasse in der für 
die Schweiz verbindlichen Fassung von An-
hang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. 
Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eid-
genossenschaft einerseits und der Europäi-
schen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit (Freizügig-
keitsabkommen) anwendbar:
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a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72.

² In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvor-
schriften der sozialen Sicherheit der Schweiz, 
Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten 
oder galten und die Staatsangehörige der 
Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechten-
steins sind oder die als Flüchtlinge oder Staa-
tenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem 
Gebiet Islands, Norwegens oder Liechtensteins 
haben, sowie auf die Familienangehörigen und 
Hinterlassenen dieser Personen sind auf die 
Leistungen im Geltungsbereich des vorliegen-
den Gesetzes folgende Erlasse in der für die 
Schweiz verbindlichen Fassung von Anlage 2 
zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. 
Januar 1960 zur Errichtung der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkom-
men) anwendbar:
a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72.

³ Der Bundesrat passt die Verweise auf die in 
den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Rechtsakte 
der Europäischen Union jeweils an, wenn eine 
Anpassung des Anhangs II des Freizügigkeits-
abkommens und der Anlage 2 zu Anhang K 
des EFTA-Übereinkommens beschlossen wur-
de.

⁴ Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union», «Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaft», «Staaten der Europäi-
schen Union» und «Staaten der Europäischen 
Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz be-
zeichnen die Staaten, für die das Freizügig-
keitsabkommen gilt.
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Einfügen vor dem Gliederungstitel 
des elften Titels

Art. 115b Internationale Verträge

Die Bundesversammlung ist befugt, 
internationale Verträge zur Koordina-
tion dieses Gesetzes mit der entspre-
chenden Gesetzgebung eines ande-
ren Staates mit einfachem 
Bundesbeschluss zu genehmigen. 
Diese Verträge können die folgenden 
Bereiche regeln:
a. Gleichbehandlung;
b. Bestimmung der anzuwendenden 

Rechtsvorschriften;
c. Zusammenrechnung aller nach 

den nationalen Rechtsvorschrif-
ten der Vertragsparteien berück-
sichtigten Versicherungszeiten für 
den Erwerb und die Aufrechter-
haltung des Leistungsanspruchs 
und für die Berechnung der Leis-
tungen;

d. Zahlung der Leistungen an Ver-
tragsstaatsangehörige, die ihren 
Wohnsitz im Ausland haben;

e. Rückerstattung der Kosten für 
Leistungen bei Krankheit und 
Unfall;

f. Amtshilfe und Zusammenarbeit 
der Behörden und Einrichtungen.

Art. 115bArt. 115b 
 

Streichen
(siehe Art. 153b AHVG, ...)

Mehrheit Minderheit (Gysi, ...)
Gemäss Bundesrat
(siehe Art. 153b AHVG, ...)
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8. Bundesgesetz vom 19. Juni 199225 
über die Militärversicherung

Art. 9 Abs. 2

² Aufgehoben

Gliederungstitel vor Art. 104 
Aufgehoben

Art. 105

Aufgehoben

25  SR 833.1

Art. 9 Beginn der Leistungspflicht

¹ Die Versicherungsleistungen sind vom Tage 
des ärztlich festgestellten Eintritts der Gesund-
heitsschädigung oder der wirtschaftlichen 
Schädigung an zu gewähren, auch wenn die 
Anmeldung erst später erfolgt.

² In Abweichung von Artikel 26 Absatz 2 ATSG 
ist ein Zins nur bei einem trölerischen oder 
widerrechtlichen Verhalten der Militärversiche-
rung zu leisten. 

³ Der Bundesrat erlässt Bestimmungen für 
besondere Fälle, namentlich für die zeitliche 
Abgrenzung der Leistungen der Militärversiche-
rung von jenen der Truppe, des Zivilschutzes, 
des Zivildienstes und von solchen des Erwerb-
sersatzes.

3. Abschnitt: Besonderheiten der 
Rechtspflege

Art. 105 Zuständigkeit bei Wohnsitz im Aus-
land
Wohnt der Beschwerdeführer im Ausland, so 
ist in Abweichung von Artikel 58 Absatz 2 ATSG 
das Versicherungsgericht seines Heimatkan-
tons oder des Kantons zuständig, in dem er 
seinen letzten schweizerischen Wohnsitz hatte, 
oder dasjenige eines andern Kantons, das die 
Parteien vereinbart haben.
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9. Erwerbsersatzgesetz vom 
25. September 195226 

Gliederungstitel vor Art. 28a

Fünfter Abschnitt: Internationale 
Koordination

Art. 28a Sachüberschrift
Verhältnis zum europäischen Recht

26  SR 834.1

9. ... 9. ...

Fünfter Abschnitt: Verhältnis zum euro-
päischen Recht

Art. 28a

¹ In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvor-
schriften der sozialen Sicherheit der Schweiz 
oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten 
gelten oder galten und die Staatsangehörige 
der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates 
sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit 
Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mit-
gliedstaat sowie auf die Familienangehörigen 
und Hinterlassenen dieser Personen sind auf 
die Leistungen im Geltungsbereich des vorlie-
genden Gesetzes folgende Erlasse in der für 
die Schweiz verbindlichen Fassung von An-
hang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. 
Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eid-
genossenschaft einerseits und der Europäi-
schen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit (Freizügig-
keitsabkommen) anwendbar:
a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72.

e-parl 13.12.2018 09:33



- 46 -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

² In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvor-
schriften der sozialen Sicherheit der Schweiz, 
Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten 
oder galten und die Staatsangehörige der 
Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechten-
steins sind oder die als Flüchtlinge oder Staa-
tenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem 
Gebiet Islands, Norwegens oder Liechtensteins 
haben, sowie auf die Familienangehörigen und 
Hinterlassenen dieser Personen sind auf die 
Leistungen im Geltungsbereich des vorliegen-
den Gesetzes folgende Erlasse in der für die 
Schweiz verbindlichen Fassung von Anlage 2 
zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. 
Januar 1960 zur Errichtung der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkom-
men) anwendbar:
a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72.

³ Der Bundesrat passt die Verweise auf die in 
den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Rechtsakte 
der Europäischen Union jeweils an, wenn eine 
Anpassung des Anhangs II des Freizügigkeits-
abkommens und der Anlage 2 zu Anhang K 
des EFTA-Übereinkommens beschlossen wur-
de.

⁴ Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union», «Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaft», «Staaten der Europäi-
schen Union» und «Staaten der Europäischen 
Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz be-
zeichnen die Staaten, für die das Freizügig-
keitsabkommen gilt.
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Einfügen vor dem Gliederungstitel 
des sechsten Abschnitts

Art. 28b Internationale Verträge

Die Bundesversammlung ist befugt, 
internationale Verträge zur Koordina-
tion dieses Gesetzes mit der entspre-
chenden Gesetzgebung eines ande-
ren Staates mit einfachem 
Bundesbeschluss zu genehmigen. 
Diese Verträge können die folgenden 
Bereiche regeln:
a. Gleichbehandlung;
b. Bestimmung der anzuwendenden 

Rechtsvorschriften;
c. Zusammenrechnung aller nach 

den nationalen Rechtsvorschrif-
ten der Vertragsparteien berück-
sichtigten Versicherungszeiten für 
den Erwerb und die Aufrechter-
haltung des Leistungsanspruchs 
und für die Berechnung der Leis-
tungen;

d. Zahlung der Leistungen an Ver-
tragsstaatsangehörige, die ihren 
Wohnsitz im Ausland haben;

e. Rückerstattung der Kosten für 
Leistungen bei Krankheit und 
Unfall;

f. Amtshilfe und Zusammenarbeit 
der Behörden und Einrichtungen.

Art. 28bArt. 28b 
 

Streichen
(siehe Art. 153b AHVG, ...)

Mehrheit Minderheit (Gysi, ...)
Gemäss Bundesrat
(siehe Art. 153b AHVG, ...)
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Art. 29 Anwendbare Bestimmungen

Die Bestimmungen des AHVG27 über die Bear-
beitung von Personendaten, die Kostenüber-
nahme und die Posttaxen sind sinngemäss 
anwendbar.

10. Bundesgesetz vom 20. Juni 195228 
über die Familienzulagen in der 
Landwirtschaft

Gliederungstitel vor Art. 23a

V. Internationale Koordination

Art. 23a Sachüberschrift
Verhältnis zum europäischen Recht

27  SR 831.10
28  SR 836.1

Art. 29  Anwendbare Bestimmungen

Die Bestimmungen des AHVG betreffend das 
Bearbeiten von Personendaten, die aufschie-
bende Wirkung, die Kostenübernahme und die 
Posttaxen sind sinngemäss anwendbar.

10. ... 10. ...

V. Verhältnis zum europäischen Recht

Art. 23a

¹ In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvor-
schriften der sozialen Sicherheit der Schweiz 
oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten 
gelten oder galten und die Staatsangehörige 
der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates 
sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit 
Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mit-
gliedstaat sowie auf die Familienangehörigen 
und Hinterlassenen dieser Personen sind auf 
die Leistungen im Geltungsbereich des vorlie-
genden Gesetzes folgende Erlasse in der für 
die Schweiz verbindlichen Fassung von An-
hang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. 
Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eid-
genossenschaft einerseits und der Europäi-
schen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit (Freizügig-
keitsabkommen) anwendbar:
a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72.
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² In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvor-
schriften der sozialen Sicherheit der Schweiz, 
Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten 
oder galten und die Staatsangehörige der 
Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechten-
steins sind oder die als Flüchtlinge oder Staa-
tenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem 
Gebiet Islands, Norwegens oder Liechtensteins 
haben, sowie auf die Familienangehörigen und 
Hinterlassenen dieser Personen sind auf die 
Leistungen im Geltungsbereich des vorliegen-
den Gesetzes folgende Erlasse in der für die 
Schweiz verbindlichen Fassung von Anlage 2 
zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. 
Januar 1960 zur Errichtung der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkom-
men) anwendbar:
a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72.

³ Der Bundesrat passt die Verweise auf die in 
den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Rechtsakte 
der Europäischen Union jeweils an, wenn eine 
Anpassung des Anhangs II des Freizügigkeits-
abkommens und der Anlage 2 zu Anhang K 
des EFTA-Übereinkommens beschlossen wur-
de.

⁴ Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union», «Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaft», «Staaten der Europäi-
schen Union» und «Staaten der Europäischen 
Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz be-
zeichnen die Staaten, für die das Freizügig-
keitsabkommen gilt.
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Einfügen vor dem Gliederungstitel 
des VI. Kapitels

Art. 23b Internationale Verträge

Die Bundesversammlung ist befugt, 
internationale Verträge zur Koordina-
tion dieses Gesetzes mit der entspre-
chenden Gesetzgebung eines ande-
ren Staates mit einfachem 
Bundesbeschluss zu genehmigen. 
Diese Verträge können die folgenden 
Bereiche regeln:
a. Gleichbehandlung;
b. Bestimmung der anzuwendenden 

Rechtsvorschriften;
c. Zusammenrechnung aller nach 

den nationalen Rechtsvorschrif-
ten der Vertragsparteien berück-
sichtigten Versicherungszeiten für 
den Erwerb und die Aufrechter-
haltung des Leistungsanspruchs 
und für die Berechnung der Leis-
tungen;

d. Zahlung der Leistungen an Ver-
tragsstaatsangehörige, die ihren 
Wohnsitz im Ausland haben;

e. Rückerstattung der Kosten für 
Leistungen bei Krankheit und 
Unfall;

f. Amtshilfe und Zusammenarbeit 
der Behörden und Einrichtungen.

Art. 23bArt. 23b 
 

Streichen
(siehe Art. 153b AHVG, ...)

Minderheit (Gysi, ...)
Gemäss Bundesrat
(siehe Art. 153b AHVG, ...)

Mehrheit
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11. Familienzulagengesetz vom 24. 
März 200629 

Gliederungstitel vor Art. 24

5. Kapitel: Internationale Koordination

Art. 24  Verhältnis zum europäischen 
Recht 

1 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvor-
schriften der sozialen Sicherheit der Schweiz 
oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten 
gelten oder galten und die Staatsangehörige 
der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates 
sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit 
Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mit-
gliedstaat sowie auf die Familienangehörigen 
und Hinterlassenen dieser Personen sind auf 
die Leistungen im Geltungsbereich des vorlie-
genden Gesetzes folgende Erlasse in der für 
die Schweiz verbindlichen Fassung von An-
hang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. 
Juni 199930 zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft einerseits und der Europäi-
schen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit (Freizügig-
keitsabkommen) anwendbar:
a. Verordnung (EG) Nr. 883/200431;

29  SR 836.2
30  SR 0.142.112.681
31  Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 zur Koordinierung der Systeme der sozia-
len Sicherheit, ABl. L 166 vom 30.4. 2004, S. 1; 
eine unverbindliche, konsolidierte Fassung dieser 
Verordnung ist veröffentlicht in SR 
0.831.109.268.1.

11. ... 11. ...

5. Kapitel: Verhältnis zum europäischen 
Recht

Art. 24

¹ Für die in Artikel 2 der Verordnung Nr. 
1408/71 bezeichneten Personen und in Bezug 
auf die in Artikel 4 dieser Verordnung vorgese-
henen Leistungen, soweit sie im Anwendungs-
bereich dieses Gesetzes liegen, gelten auch:

a.  das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwi-
schen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft einerseits und der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit (Freizü-
gigkeitsabkommen) in der Fassung der 
Protokolle vom 26. Oktober 2004 und vom 
27. Mai 2008 über die Ausdehnung des 
Freizügigkeitsabkommens auf die neuen 
EG Mitgliedstaaten, sein Anhang II und die 
Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 
in ihrer angepassten Fassung;
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b. Verordnung (EG) Nr. 987/200932;

c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/7133;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/7234.
2 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvor-
schriften der sozialen Sicherheit der Schweiz, 
Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten 
oder galten und die Staatsangehörige der 
Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechten-
steins sind oder die als Flüchtlinge oder Staa-
tenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem 
Gebiet Islands, Norwegens oder Liechtensteins 
haben, sowie auf die Familienangehörigen und 

32  Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 16. Sep-
tember 2009 zur Festlegung der Modalitäten für 
die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 
883/2004 über die Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit (mit Anhängen); eine 
unverbindliche, konsolidierte Fassung dieser 
Verordnung ist veröffentlicht in SR 
0.831.109.268.11.

33  Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 
14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der 
sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbst-
ständige sowie deren Familienangehörige, die 
innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern; 
in der jeweils gültigen Fassung des Freizügig-
keitsabkommens (AS 2004 121, 2008 4219 
4273, 2009 4831) bzw. des revidierten EF-
TA-Übereinkommens.

34  Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 
21. März 1972 über die Durchführung der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der 
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitneh-
mer und Selbstständige sowie deren Familienan-
gehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- 
und abwandern; in der jeweils gültigen Fassung 
des Freizügigkeits abkommens (AS 2005 3909, 
2008 4273, 2009 621 4845) bzw. des revidierten 
EFTA-Übereinkommens.

b. das Übereinkommen vom 4. Januar 1960 
zur Errichtung der Europäischen Freihan-
delsassoziation in der Fassung des Abkom-
mens vom 21. Juni 2001 zur Änderung des 
Übereinkommens, sein Anhang K und Anla-
ge 2 zu Anhang K sowie die Verordnungen 
Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 in ihrer ange-
passten Fassung.

² Soweit Bestimmungen dieses Gesetzes den 
Ausdruck «Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft» verwenden, sind darunter die 
Staaten zu verstehen, für die das in Absatz 1 
Buchstabe a genannte Abkommen gilt.
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Hinterlassenen dieser Personen sind auf die 
Leistungen im Geltungsbereich des vorliegen-
den Gesetzes folgende Erlasse in der für die 
Schweiz verbindlichen Fassung von Anlage 2 
zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. 
Januar 196035 zur Errichtung der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkom-
men) anwendbar:
a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72.
3 Der Bundesrat passt die Verweise auf die in 
den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Rechtsakte 
der Europäischen Union jeweils an, wenn eine 
Anpassung des Anhangs II des Freizügigkeits-
abkommens und der Anlage 2 zu Anhang K 
des EFTA-Übereinkommens beschlossen wur-
de.
4 Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union», «Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaft», «Staaten der Europäi-
schen Union» und «Staaten der Europäischen 
Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz be-
zeichnen die Staaten, für die das Freizügig-
keitsabkommen gilt.

35  SR 0.632.31
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Einfügen vor dem Gliederungstitel 
des 6. Kapitels

Art. 24a Internationale Verträge

Die Bundesversammlung ist befugt, 
internationale Verträge zur Koordina-
tion dieses Gesetzes mit der entspre-
chenden Gesetzgebung eines ande-
ren Staates mit einfachem 
Bundesbeschluss zu genehmigen. 
Diese Verträge können die folgenden 
Bereiche regeln:
a. Gleichbehandlung;
b. Bestimmung der anzuwendenden 

Rechtsvorschriften;
c. Zusammenrechnung aller nach 

den nationalen Rechtsvorschrif-
ten der Vertragsparteien berück-
sichtigten Versicherungszeiten für 
den Erwerb und die Aufrechter-
haltung des Leistungsanspruchs 
und für die Berechnung der Leis-
tungen;

d. Zahlung der Leistungen an Ver-
tragsstaatsangehörige, die ihren 
Wohnsitz im Ausland haben;

e. Rückerstattung der Kosten für 
Leistungen bei Krankheit und 
Unfall;

f. Amtshilfe und Zusammenarbeit 
der Behörden und Einrichtungen.

Art. 24aArt. 24a 
 

Streichen
(siehe Art. 153b AHVG, ...)

Mehrheit Minderheit (Gysi, ...)
Gemäss Bundesrat
(siehe Art. 153b AHVG, ...)

e-parl 13.12.2018 09:33



- 55 -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

12. Arbeitslosenversicherungsgesetz 
vom 25. Juni 198236 

Art. 88 Abs. 2bis 

2bis Entstehen durch den versuchten oder voll-
endeten missbräuchlichen Bezug von Leistun-
gen Mehrkosten im Rahmen der Arbeitgeber-
kontrolle, so sind diese von den Arbeitgebern 
zu tragen.

36  SR 837.0

12. ... 12. ...

Art. 88 Arbeitgeber

¹ Die Arbeitgeber:
a. rechnen über ihre Beiträge und die ihrer 

Arbeitnehmer mit der zuständigen 
AHV-Ausgleichskasse ab (Art. 5 Abs. 1 und 
Art. 6);

b. stellen rechtzeitig die Bescheinigungen aus, 
welche die Arbeitnehmer für die Geltend-
machung von Leistungsansprüchen benöti-
gen;

c. erfüllen die sie betreffenden Vorschriften 
über die Kurzarbeits-, Schlechtwetter-und 
Insolvenzentschädigung;

d. erfüllen die vorgeschriebene Auskunfts- und 
Meldepflicht; in Abweichung von Artikel 28 
Absatz 3 ATSG bedarf es hierzu keiner 
Ermächtigung durch die Versicherungsleis-
tungen beanspruchende Person.

² Sie haften dem Bund für alle Schäden, die sie 
oder von ihnen beauftragte Personen absicht-
lich oder fahrlässig verursachen. Artikel 82 
Absätze 3 und 4 gilt sinngemäss.
2bis Entstehen durch missbräuchlichen Bezug 
von Leistungen Mehrkosten im Rahmen der 
Arbeitgeberkontrolle, so sind diese von den 
Arbeitgebern zu tragen.

2ter Hat der Arbeitgeber missbräuchlich Kurzar-
beits- oder Schlechtwetterentschädigung er-
wirkt, so kann die Ausgleichsstelle verfügen, 
dass er in Abweichung von Artikel 25 Absatz 1 
ATSG einen Betrag bis zum Doppelten der 
erhaltenen Leistungen zu bezahlen hat. Das 
Inkasso obliegt der Kasse.
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Gliederungstitel vor Art. 121

Viertes Kapitel: Internationale 
Koordination

Art. 121 Sachüberschrift
Verhältnis zum europäischen Recht

³ Der Schadenersatzanspruch verjährt zwei 
Jahre, nachdem die Ausgleichsstelle vom 
Schaden Kenntnis erhalten hat, jedenfalls fünf 
Jahre nach Eintritt des Schadens. Diese Fris-
ten können unterbrochen werden. Der Arbeit-
geber kann auf die Einrede der Verjährung 
verzichten.

⁴ Wird der Schadenersatzanspruch aus einer 
strafbaren Handlung hergeleitet, für die das 
Strafrecht eine längere Verjährung vorschreibt, 
so gilt diese Frist.

⁵ Die Haftung nach Artikel 78 ATSG ist ausge-
schlossen.

Viertes Kapitel:  Verhältnis zum europä-
ischen Recht

Art. 121

¹ In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvor-
schriften der sozialen Sicherheit der Schweiz 
oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten 
gelten oder galten und die Staatsangehörige 
der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates 
sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit 
Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mit-
gliedstaat sowie auf die Familienangehörigen 
und Hinterlassenen dieser Personen sind auf 
die Leistungen im Geltungsbereich des vorlie-
genden Gesetzes folgende Erlasse in der für 
die Schweiz verbindlichen Fassung von An-
hang II, Abschnitt A, des Freizügigkeitsabkom-
mens  anwendbar:
a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72.
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² In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvor-
schriften der sozialen Sicherheit der Schweiz, 
Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten 
oder galten und die Staatsangehörige der 
Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechten-
steins sind oder die als Flüchtlinge oder Staa-
tenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem 
Gebiet Islands, Norwegens oder Liechtensteins 
haben, sowie auf die Familienangehörigen und 
Hinterlassenen dieser Personen sind auf die 
Leistungen im Geltungsbereich des vorliegen-
den Gesetzes folgende Erlasse in der für die 
Schweiz verbindlichen Fassung von Anlage 2 
zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. 
Januar 1960 zur Errichtung der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkom-
men) anwendbar:
a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72.

³ Der Bundesrat passt die Verweise auf die in 
den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Rechtsakte 
der Europäischen Union jeweils an, wenn eine 
Anpassung des Anhangs II des Freizügigkeits-
abkommens und der Anlage 2 zu Anhang K 
des EFTA-Übereinkommens beschlossen wur-
de.

⁴ Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union», «Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaft», «Staaten der Europäi-
schen Union» und «Staaten der Europäischen 
Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz be-
zeichnen die Staaten, für die das Freizügig-
keitsabkommen gilt.
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Einfügen vor dem Gliederungstitel 
des fünften Kapitels 

Art. 121a Internationale Verträge

Die Bundesversammlung ist befugt, 
internationale Verträge zur Koordina-
tion dieses Gesetzes mit der entspre-
chenden Gesetzgebung eines ande-
ren Staates mit einfachem 
Bundesbeschluss zu genehmigen. 
Diese Verträge können die folgenden 
Bereiche regeln:
a. Gleichbehandlung;
b. Bestimmung der anzuwendenden 

Rechtsvorschriften;
c. Zusammenrechnung aller nach 

den nationalen Rechtsvorschrif-
ten der Vertragsparteien berück-
sichtigten Versicherungszeiten für 
den Erwerb und die Aufrechter-
haltung des Leistungsanspruchs 
und für die Berechnung der Leis-
tungen;

d. Zahlung der Leistungen an Ver-
tragsstaatsangehörige, die ihren 
Wohnsitz im Ausland haben;

e. Rückerstattung der Kosten für 
Leistungen bei Krankheit und 
Unfall;

f. Amtshilfe und Zusammenarbeit 
der Behörden und Einrichtungen.

Art. 121aArt. 121a 
 

Streichen
(siehe Art. 153b AHVG, ...)

Mehrheit Minderheit (Gysi, ...)
Gemäss Bundesrat
(siehe Art. 153b AHVG, ...)
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